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III/A  Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
 
Im Rahmen der 2. Öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme der Öffentlichkeit 
eingegangen. 
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III/B  Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
III/B 1: Westnetz GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Versorgungsträger wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 2: Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die allgemeinen Vorschriften werden bei der weiteren Planung beachtet und eingehal-
ten. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 3: Stadt Monheim 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 4: Amprion 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Versorgungsträger wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 5: Telefonica Germany GmbH  Co. OHG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Eine Höhenplanung ist nicht Bestandteil des vorbereitenden Bauleit-
planes. 
Die Thematik ist im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 
208 B/II „Opladen – nbso/Westseite - Quartiere“ zu behandeln bzw. im nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren detailliert mit dem Betreiber abzustimmen. 
 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 6: Stadt Burscheid 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des parallel betriebenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 B/II „Opladen 
– nbso/Westseite - Quartiere“ wurde eine umfassende Verträglichkeitsstudie bzgl. der 
geplanten Einzelhandelsnutzungen erstellt. Die als städtebaulich verträglich ermittel-
ten Sortimente wurden im Bebauungsplan mit entsprechenden Verkaufsflächenober-
grenzen festgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass durch die Umsetzung des 
Vorhabens keine schädlichen Auswirkungen in Bezug auf den Einzelhandel auf die 
Stadt Burscheid entstehen. Durch die Änderung der Kerngebiets-Darstellung in die 
Darstellung Sondergebiet SO-Dienstleistung werden die kerngebietstypische Nutzun-
gen Wohnen und Einzelhandel ausgeschlossen. Durch die Darstellung SO-
Dienstleistung sind keine negativen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid erkennbar. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 7: AVEA GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
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Grundzügen dar. Die in der Stellungnahme beschriebenen Thematiken sind nicht Be-
standteil des vorbereitenden Bauleitplanes. 
Die entsprechenden Fragestellungen sind im Rahmen der Straßenausbauplanung 
bzw. im Baugenehmigungsverfahren detailliert mit dem Entsorger abzustimmen. 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 8: Deutsche Bahn AG –DB Immobilien  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB wurde bestimmt, dass die 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die Dauer von zwei Wochen öffentlich ausgelegt wird und 
erneute Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Flächennut-
zungsplanes abgegeben werden können. Dies bedeutet, dass formal lediglich zu der 
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Änderung der Kerngebietsdarstellung in die Darstellung Sondergebiet SO-
Dienstleistung Stellung genommen werden kann. 
Gleichwohl soll das in der Stellungnahme aufgeführte Thema Freistellung von Bahn-
betriebszwecken kurz beleuchtet werden. 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Dies zeigt sich auch durch den üblicherweise im Planwerk verwen-
deten Maßstab von 1:15:000. Aus darstellungstechnischen Gründen ist eine nachricht-
liche Übernahme eines Anschlussgleises in der in der Stellungnahme gezeichneten 
Form im Flächennutzungsplan nicht möglich. Dies ist im nachfolgenden Planverfahren 
zum Bebauungsplan Nr. 208 C/II „Opladen – nbso/Westseite – Gewerbe“ entspre-
chend durchzuführen. 
Die in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung unter Punkt 11 „Planvoll-
zug“ gewählten Formulierungen geben die in der Stellungnahme unter dem zweiten 
Gliederungspunkt dargestellten Gesichtspunkte ausreichend wieder, so dass eine Än-
derung des Textes nicht notwendig ist.  
Die unter dem dritten Gliederungspunkt der Stellungnahme vorgenommen Bewertung 
der Industriegebietsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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III/B 9: IHK Köln 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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